
Drucksache Nr.: 14/0378 
Seite 1 

 

 
Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 3 7 8  
 
 
 
 

  22.10.2021 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Mobilität zur Kenntnis 16.11.2021 4.4 
Verbandsausschuss zur Kenntnis 06.12.2021  
Verbandsversammlung zur Kenntnis 17.12.2021  

 
 
Betreff: Regionales Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr - 

Endbericht 
 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Endbericht für das Regionale 
Mobilitätsentwicklungskonzept für die Metropole Ruhr zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt: 
Das Thema Mobilität spielt für die zukunftsfähige Weiterentwicklung der Metropole Ruhr 
eine herausragende Rolle. Mit dem „Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept für die 
Metropole Ruhr“ wurde eine integrierte, raumspezifische Verkehrs- und 
Mobilitätsentwicklungskonzeption auf multimodaler Ebene im Diskurs mit der Region 
entwickelt, die unter dem Titel „Die vernetzte Metropole Ruhr“ steht. Dies geschah auf 
Basis einer Leitbilder- und Zieledefinition, einer Stärken-Schwächen-Analyse, auf deren 
Grundlage Handlungsansätze und darauf aufbauend Modellprojekte erarbeitet wurden. 
 
Die Verwaltung hat gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 25. Juni 2021 
den Endbericht entsprechend dem in der Synopse vorgeschlagenen Vorgehen zum 
Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept angepasst (Drucksache Nr. 14/0039) und legt 
diesen nun den Gremien des RVR abschließend (als PDF im Anhang) zur Kenntnisnahme 
vor. 
 
Bezüglich des Umsetzungskonzeptes zum Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept ist 
gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 25.6.2021 (Drucksache-Nr. 14/0039-1) 
vorgesehen, im Dezember 2021 einen dritten Fachworkshop mit kommunalen und 
institutionellen Vertretenden durchzuführen. Dieser hat zum Ziel, Vereinbarungen zu den 
Interessensbekundungen der Städte bzw. Institutionen aus den eingegangenen 
Stellungnahmen zum Regionalen Mobilitätsentwicklungskonzept im Hinblick auf mögliche 
kommunale Federführungen oder Mitwirkungen an den Modellprojekten vorzubereiten. 
 
Über den Sachstand wird der Ausschuss fortlaufend informiert. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle 21100; Kostenträger 0700024/-25/-26; Vorgangs-Nr.  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge       0 0 0 0 
Personalaufwendungen  -140.000 -231.000 -238.000 -244.000 
Sachaufwendungen       0 -40.000 -100.000 -40.000 
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

      0 0 0 0 

Summe (Eigenanteil)       -140.000 -271.000 -338.000 -284.000 
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge       0 0 0 0 
Personalaufwendungen  -140.000 -231.000 -238.000 -244.000 
Sachaufwendungen       0 -40.000 -100.000 -40.000 
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

      0 0 0 0 

Summe       -140.000 -271.000 -338.000 -284.000 
Abweichungen1       0 0 0 0 

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Joneit, Frank Wagener, Maria Bereich III Planung  
Akt.zeichen Kuczera, Stefan  
   

 
 


